
 

 

Aktualisierung der Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 

Governance Kodex gemäß § 161 AktG  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Evonik Industries AG (nachstehend die Gesellschaft) haben zuletzt 

im Dezember 2022 eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

gemäß § 161 AktG abgegeben. Diese Erklärung wird bzgl. folgender Abweichung aktualisiert:  

 

Nach der Empfehlung B.3 soll die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern für längstens 

drei Jahre erfolgen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hält diese feste Grenze nicht für 

sachgerecht, sondern legt die angemessene Dauer der Erstbestellungen im Rahmen der 

gesetzlichen Grenzen anhand der Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls fest. Hierbei 

werden insbesondere die individuellen Qualifikationen und Erfahrungen des zu 

bestellenden Vorstandsmitglieds, wie etwa solche, die in langjährigen Führungspositionen 

innerhalb der Gesellschaft erworben wurden, berücksichtigt. 

 

Im Übrigen gilt die Entsprechenserklärung vom Dezember 2022 uneingeschränkt fort. 

 

 

Essen, März 2023 

 

 

Der Vorstand       Der Aufsichtsrat 


